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Satzung des Vereins
German Offshore Owners Association (e. V.)
Name, Sitz

1. Der Verein führt den Namen 
German Offshore Owners Association.

Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name German Offshore Owners Association e.V.”.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.

Zweck

Zweck des Vereins ist die Förderung des Hochseesegelns, insbesondere durch Schaffung der Voraussetzungen für eine vermehrte Teilnahme deutscher Segler an internationalen Regatten sowie die Interessenvertretung der Bootseigner gegenüber Regattaveranstaltern und dem Deutschen Seglerverband.
Eintritt von Mitgliedern
3. Stimmberechtigtes Mitglied des Vereins (Aktives Mitglied) kann werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und (Mit-) Eigner einer seegängigen Segelyacht (Monohull oder Multihull) von mindestens 35 ft LoA ist. Eignergemeinschaften oder Vertreter von Vereinsyachten sind nur stimmberechtigt, wenn sie zur Stimmabgabe einen aus ihrer Gemeinschaft einvernehmlich bevollmächtigen.
Jedes Mitglied ist im Hinblick auf Online-Mitgliederversammlungen verpflichtet, eine E-Mail-Adresse mit dazugehörigem Postfach zu haben, zu halten und dem Vorstand jeweils bekanntzugeben.

4. Nicht stimmberechtigtes Mitglied des Vereins (Fördermitglied) kann werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

5. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages kann der Bewerber die Mitgliederversammlung anrufen. Der Vorstand hat den Aufnahmeantrag bei der nächsten Versammlung auf die Tagesordnung zu setzen. Bei Zustimmung von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist der Antragsteller aufgenommen.

Austritt von Mitgliedern

Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands aus dem Verein austreten.

Ausschluss von Mitgliedern
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich ist.

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

Vorstand
6. Der Vorstand besteht mindestens aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Nur aktive Mitglieder können dem Vorstand angehören.
7. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.
8. Jedes Mitglied des Vorstands ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt.
Mitgliederversammlungen
9. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 
10. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Zehntel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.
11. Beschlüsse können auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden, wenn sich alle stimmberechtigten Mitglieder mit diesem Verfahren einverstanden erklären.

Einberufung von Mitgliederversammlungen
12. Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. 
13. Die Einberufungsfrist beträgt vier Wochen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Versendung der Einladung an die letzte dem Verein bekannte E-Mail-Adresse des Mitgliedes. Ist eine E-Mail-Adresse nicht bekannt, so genügt die Aufgabe eines einfachen Briefes an die letzte dem Verein bekannte Mitgliedsadresse oder –faxnummer.

Ablauf von Mitgliederversammlungen
14. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.
15. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss von Mitgliedern und zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Vierteln, zu Änderungen des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
16. Abstimmungen erfolgen grds. durch Handaufheben; wenn ein Zehntel der erschienenen Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden.
17. Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses vom Protokollführer (§ 10) in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben.
Online-Mitgliederversammlungen
Die Mitgliederversammlung kann auch unter Gebrauch von modernen Telekommunikationseinrichtungen ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Mitglieder („online“) abgehalten werden. 

Hierüber entscheidet der Vorstand vor der Ladung.

...................

(Ort, Datum)
.................................................................................................

(Unterschriften von mindestens sieben Gründungsmitgliedern)
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